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eigenverantwortlichen Planungs- und Leitungs
tätigkeit der sozialistischen Warenproduzenten 
einerseits und mit der eigenverantwortlichen Rege
lung des gesellschaftlichen Lebens im Territorium 
durch die örtlichen Organe der Staatsmacht ande
rerseits zu verbinden — voll wirksam gemacht wird. 
Das System der Baubilanzierung ist so zu gestalten, 
daß--------- - -------------------------------- --

— die Durchsetzung der im beschlossenen Per- 
spektivplan festgelegten Aufgaben über entspret 
chende Führungsgrößen und die vorrangige Bi
lanzierung* und materielle Sicherung der struk
turbestimmenden Investitionsvorhaben ■ der 
Volkswirtschaft gewährleistet wird

— durch die Erhöhung der Verantwortung der so
zialistischen Warenproduzenten sowie der Räte 
der BezuTfeT'Kreise’ Städte und Gemeinden für 
die Bilanzierung der Baumaßnahmen in Über
einstimmung mit den von ihnen geleiteten Bau
kapazitäten langfristig und kontinuierlich die 
zeitliche Einordnung der Realisierung der Bau
maßnahmen erfolgt, durch die konzentrierte In
vestitionsdurchführung die Zersplitterung der 
Bau- und Montageproduktion überwunden und 
insgesamt eine hohe Effektivität der Baudurch
führung erreicht wird.

Grundlage für die Baubilanzierung sind:

— die in den zentralen staatlichen Plänen festge
legten Aufgaben

— die Ergebnisse der eigenen prognostischen Tätig
keit

— die strukturpolitische Konzeption der Volkswirt
schaft und die Strukturkonzeptionen der Be
zirke, einschließlich der Generalverkehrs- und 
Generalbebauungspläne sowie die Belange der 
Landesverteidigung

— die Generalpläne für Meliorationen und wasser
wirtschaftliche Vorhaben für die landwirtschaft
liche Produktion

— die Perspektivpläne und Pläne zur Entwicklung 
des Bauwesens der Bezirke und Kreise und

— die zwischen den Auftraggebern und Auftrag
nehmern abgeschlossenen langfristigen Inve
stitionsleistungsverträge.

2. Zu bilanzieren ist das Bauaufkommen, bestehend
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— der Bau- und Montageproduktion der Betriebe 
der Bauwirtschaft

— der Bau- und Montageproduktion anderer Be
reiche und Zweige

— dem Import ausländischer Baukapazitäten und

— der Bauproduktion der Auftraggeber (Eigen
leistung).

' Von den Auftraggebern ist die Entwicklung und 
die effektivste Verwendung ihrer Bauproduktion 
(Eigenleistung) in eigener Verantwortung zu pla
nen und abzurechnen. Der Einsatz der Kapazitäten 
hat entsprechend den volkswirtschaftlichen Erfor
dernissen der Auftraggeber zu erfolgen. Das Auf

kommen und die Verwendung der Bauproduktion 
der Auftraggeber ist in die Baubilanzen aufzuneh
men.

3. Das Bauaufkommen und seine Verwendung ist nach 
Erzeugnissen der Bauwirtschaft (Vorhaben und Ob
jekte entsprechend der Erzeugnis- und Leistungs
nomenklatur der Deutschen Demokratischen Repu
blik, Teil VII) für den gesamten Zeitraum ihrer 
Durchführung zu bilanzieren. Der zu bestimmten 
Stichtagen erreichte Stand der Baubilanzierung ist 
in folgenden Bilanzen darzustellen:

ai — Bilanzen für die strukturbestimmenden Inve
stitionsvorhaben (einschließlich der Investitions
baumaßnahmen zur Sicherung der Landesver
teidigung und des Sonderbedarfs)

— Investitionsbaubilanzen für alle Bauinvestitionen * * * 4 5

С1 — Reparaturbaubilanzen für alle Baureparaturen.

In diese Bilanzen sind die Gleisbaubilanzen der
territorial zuständigen Organe der Deutschen Reichs
bahn und die Metalleichtbaubilanz des Metalleicht- 
baukombinates einzubeziehen. Durch die volks
eigenen Baukombinate und Baubetriebe sind gleich
zeitig Bilanzen nach bautechnologisdien Kapazitä
ten auszuarbeiten.

4. Die Bilanzierung des Bauaufkommens und seiner 
Verwendung wird durdi folgende Führungsgrößen 
gesteuert:

— die staatliche Beauflagung der volkswirtschaft
lich strukturbestimmenden und weiteren struk
turbestimmenden Investitionsvorhaben, ein
schließlich des Bedarfs der Sonderbedarfsträger

— die Plankennziffern „zentrale Kapazitätsreserve“ 
sowie „Bauaufkommen füF cfie Investitionen der 
zentralgeleiteten Industrie, des zentralgeleiteten 
Bauwesens und des zentralgeleiteten Produk
tionsmittelhandels“

— 'die Plankennziffern „Bauaufkommen der volks
eigenen zentralgeleiteten Bau- und Montage
kombinate für Investitionen im Bilanzbereich 
der Räte der Bezirke“ und entsprechende Plan
kennziffern für den Einsatz bezirksgeleiteter 
Baukapazitäten im Bilanzbereich der Räte der 
Kreise sowie für den Einsatz von Baukapazitä
ten der Kreise in den Städten und Gemeinden

— Informationskennziffern über volkswirtschaftlich 
notwendige RelaTföheiTTür den Eihsatz des Bau
aufkommens für die Zweige und Bereiche der 
Volkswirtschaft (außer Landwirtschaft).

Uber den Einsatz der Baukapazitäten, die durch die 
Räte der Bezirke, Kreise, Städte und Gemeinden 
über die Plannkennziffern hinaus entwickelt wer
den, entscheiden sie in eigener Verantwortung.

5. Nur die Bauinvestitionen sind zu bilanzieren, die 
entsprechend Abschnitt II Ziff. 8 der Grundsätze 
zur Vorbereitung und Durchführung von Investitio
nen (An)age zum Beschluß vom 26. Oktober 1967 
[GBl. II S. 813]) ordnungsgemäß vorbereitet werden 
und für deren Durchführung die Bestellungen der 
Bauleistungen angenommen wurden.


